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Inhalt:  1. Änderungssatzung zur Wasserabgabesatzung 
 
Auf Grund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 und Abs. 2 der Gemeindeordnung (GO) 
erlässt der Markt Peißenberg folgende 
 

1. Änderungssatzung zur Wasserabgabesatzung vom 24.01.2008, 
bekanntgemacht im Amtsblatt des Marktes Peißenberg Nr. 10 vom 25.01.2008 

 
§ 1 

§ 4 Absatz 4 erhält folgende neue Fassung: 
(4) Der Markt kann das Benutzungsrecht in begründeten Einzelfällen ausschließen oder einschrän-
ken, soweit nicht die Bereitstellung von Wasser in Trinkwasserqualität erforderlich ist. Das gilt 
auch für die Vorhaltung von Löschwasser. 
 

§ 2 
§ 10 Absätze 3 und 4 erhalten folgende neue Fassung: 
(3) Es dürfen nur Produkte und Geräte verwendet werden, die den allgemein anerkannten Regeln 
der Technik entsprechen. Die Einhaltung der Voraussetzungen des Satzes 1 wird vermutet, wenn 
eine CE-Kennzeichnung für den ausdrücklichen Einsatz im Trinkwasserbereich vorhanden ist. So-
fern diese CE-Kennzeichnung nicht vorgeschrieben ist, wird dies auch vermutet, wenn das Produkt 
oder Gerät ein Zeichen eines akkreditierten Branchenzertifizierers trägt, insbesondere das DIN-
DVGW-Zeichen oder DVGW-Zeichen. Produkte und Geräte, die 
1. in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum recht-

mäßig hergestellt worden sind oder 
2. in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in der Türkei rechtmäßig herge-

stellt oder in den Verkehr gebracht worden sind 
und die nicht den technischen Spezifikationen der Zeichen nach Satz 3 entsprechen, werden ein-
schließlich der in den vorgenannten Staaten durchgeführten Prüfungen und Überwachungen als 
gleichwertig behandelt, wenn mit ihnen das in Deutschland geforderte Schutzniveau gleichermaßen 
dauerhaft erreicht wird. 
 
(4) Anlagenteile, die sich vor dem Wasserzähler befinden, können plombiert werden. Ebenso kön-
nen Anlagenteile, die zur Anlage des Grundstückseigentümers gehören, unter Plombenverschluss 
genommen werden, um eine einwandfreie Messung zu gewährleisten. Die dafür erforderliche Aus-
stattung der Anlage ist nach den Angaben des Marktes zu veranlassen. 
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§ 3 
§ 21 Absatz 1 erhält folgende neue Fassung: 
(1) Der Grundstückseigentümer kann jederzeit die Nachprüfung der Wasserzähler durch eine Eich-
behörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle im Sinne des § 2 Abs. 4 des Eichgesetzes verlan-
gen. Stellt der Grundstückseigentümer den Antrag auf Prüfung nicht beim Markt, so hat er diesen 
vor Antragstellung zu benachrichtigen. 
 

§ 4 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
 
Markt Peißenberg M. Vanni 1. Bürgermeisterin 
 
 
 
 
(Vorstehende Satzung wurde vom Marktgemeinderat Peißenberg mit Beschluss vom 21.10.2010 
erlassen.) 


